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Amtsgericht Schöneberg
Amtsgericht Schöneberg

Anschrift
Grunewaldstraße 66-67
10823 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 90159 - 0
Fax: (030) 90159 - 429
E-Mail: Poststelle@ag-sb.berlin.de

Barrierefreie Zugänge

   
Der rollstuhlgerechte Eingang ist über den Parkplatz in der Gothaer Straße zu
erreichen. Bitte dortige Klingel benutzen, Sie werden unverzüglich abgeholt.

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 9:00 - 13:00
Dienstag: 9:00 - 13:00
Mittwoch: 9:00 - 13:00
Donnerstag: 9:00 - 13:00
Freitag: 9:00 - 13:00

Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten
Zusätzlich für die Info- und Rechtsantragstelle -bevorzugt für Berufstätige-:
donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr.
In dringenden Fällen besteht die Möglichkeit einer Terminvereinbarung auch
außerhalb der Sprechzeiten.
Bitte beachten Sie, dass die Zahlstelle im Hause ausschließlich Mo - Fr von 9:00 -
13:00 Uhr geöffnet hat.

An folgenden Tagen bleibt unsere Infostelle geschlossen:
10.05.2024
04.10.2024
23.12.2024
27.12.2024
30.12.2024
02.01.2025

Nahverkehr
U-Bahn

mailto:Poststelle@ag-sb.berlin.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
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Eisenacher Straße: U7 Bayerischer Platz: U7 Bayerischer Platz: U4
Bus

Grunewaldstraße: M46 Rathaus Schöneberg: 104 (mit ca. fünf Minuten Fußweg)

Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Girocard (mit PIN)
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Zwangsvollstreckung - Erinnerung gegen die
Art und Weise der Zwangsvollstreckung
Sind Sie mit der Art und Weise, wie eine Zwangsvollstreckung durchgeführt wird,
nicht einverstanden, können Sie mit der Vollstreckungserinnerung überprüfen
lassen, ob die Gerichtsvollzieherin, der Gerichtsvollzieher oder das
Vollstreckungsgericht bei der Durchführung der Vollstreckung die Vorschriften
beachtet hat.

Voraussetzungen
Eine Vollstreckungsmaßnahme findet statt
Sie sind von einer Maßnahme der Gerichtsvollzieherin, des
Gerichtsvollziehers oder des Vollstreckungsgerichts (z. B. Pfändungs- und
Überweisungsbeschluss, Ladung zur Vermögensauskunft) betroffen. Die
Maßnahme ist noch nicht beendet.
Es bestehen Einwendungen gegen die Art und Weise, wie eine
Zwangsvollstreckung durchgeführt wird
Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie der Meinung sind, dass:

die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher sich weigert, einen
Auftrag der Gläubigerin oder des Gläubigers auszuführen, oder einen
Gegenstand pfändet, der nach Ihrer Auffassung unpfändbar ist
das Vollstreckungsgericht beim Erlass des Pfändungs- und
Überweisungsbeschlusses gesetzliche Voraussetzungen nicht beachtet
hat (z. B. fehlende örtliche Zuständigkeit)

Erforderliche Unterlagen
Rechtsbehelf in Schriftform
Sie müssen die Vollstreckungserinnerung schriftlich einreichen und
begründen.
Nachweise zur Vollstreckungsmaßnahme
Solche Nachweise können zum Beispiel sein:

Schreiben/Ladung/Protokoll der Gerichtsvollzieherin oder des
Gerichtsvollziehers
Ausfertigung/Kopie der angegriffenen Maßnahme des
Vollstreckungsgerichts

Gebühren
Das Verfahren ist gebührenfrei.
Für Zustellung und Kopien können Kosten entstehen.

Rechtsgrundlagen
Vollstreckungserinnerung
(http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__766.html)

Hinweise zur Zuständigkeit
Zuständig ist das Vollstreckungsgericht, in dessen Bezirk die

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/__766.html
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Vollstreckungsmaßnahme erfolgt ist.


